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1. Anlass, Ziel und Zweck der Planung
Die Gemeinde Neuhausen ob Eck mit rund 3.900 Einwohnern (Stand 2022, Statistisches Lan-
desamt Baden-Württemberg), liegt im Landkreis Tuttlingen. Seit der Verwaltungsreform 1973
gehören ihr die beiden Ortsteile Worndorf und Schwandorf an, wobei Schwandorf sich in die
Gemeindeteile Oberschwandorf, Unterschwandorf, Volkertsweiler und Holzach gliedert.

Die Gemeinde Neuhausen ob Eck beabsichtigt die Ansiedlung eines Lebensmittelmarkts im
Nordwesten des Ortsteils Neuhausen im Gewann Lenzinger Breite. Die Notwendigkeit für die
Ausweisung eines neuen Standorts für den Einzelhandel resultiert aus einem gestiegenen
Versorgungsbedarf einerseits und der nicht ausbaufähigen und verkehrsungünstigen Lage
des vorhandenen Lebensmitteldiscounters am bisherigen Standort im Kreuzungsbereich von
Meßkircher Straße und Carl-Benz-Straße andererseits.

Die Aufstellung eines Bebauungsplanes muss für eine städtebauliche Entwicklung und Ord-
nung nach § 1 Abs. 3 BauGB erforderlich sein. Mit dem Bebauungsplan soll zum einen ein
planungsrechtlicher Rahmen gesetzt werden. Zum anderen soll eine geordnete, städtebauli-
che Entwicklung gewährleistet werden, die der städtebaulichen Gesamtkonzeption der Ge-
meinde entspricht und den Anforderungen an die örtlichen Gegebenheiten genügt. Darüber
hinaus sind bei der Aufstellung von Bebauungsplänen gem. § 1 Abs. 6 BauGB die Belange
der Wirtschaft im Interesse einer verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung sowie der
Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen zu berücksichtigen. Die Planung dient
der Versorgung der Bevölkerung mit Gütern des täglichen Bedarfs sowie dem Erhalt von Ar-
beitsplätzen.

Vorgesehen ist zum einen die Festsetzung eines sonstigen Sondergebietes mit der Zweckbe-
stimmung „Großflächiger Einzelhandel - Lebensmittel“ sowie Festsetzungen zur überbaubaren
Grundstücksfläche, zum Maß der baulichen Nutzung sowie zur Grünordnung.

Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt im Regelverfahren gemäß BauGB.

2. Geltungsbereich

2.1. Lage, Abgrenzung, Größe des Geltungsbereichs

Das Plangebiet liegt im Nordwesten des Siedlungsbereichs von Neuhausen ob Eck, nördlich
der Tuttlinger Straße. Im Norden und Nordosten wird der erste Geltungsbereich durch land-
wirtschaftliche Flächen, im Osten durch das Grundstück der Feuerwehr, im Süden durch die
Tuttlinger Straße bzw. die Bebauung an der Tuttlinger Straße und im Westen durch landwirt-
schaftlich genutzte Flächen begrenzt. Im weiteren westlichen Anschluss an die landwirtschaft-
lichen Flächen befindet sich der Gewerbepark „Take-Off“.

Der zweite Geltungsbereich befindet sich südlich des Ortsteils Worndorf. Dieser wird im Osten
durch einen Wirtschaftsweg und im Norden und Südwesten durch landwirtschaftliche Flächen
begrenzt.
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Abb. 1: Lage des ersten Geltungsbereichs – Plangebiet (rot markiert) und
 des zweiten Geltungsbereichs – Ausgleichsfläche (blau markiert) im Raum.

 (Quelle: Topographische Karte 25, LGL, www.lgl-bw.de, 2024)

Der erste Geltungsbereich umfasst in der Gemeinde Neuhausen ob Eck die Flurstücke Nrn.
100 (tlw.), 100/6, 4831 (tlw.), 4835 (tlw.), 4836/1 (tlw.), 4837 (tlw.), 4838 (tlw.), 4839 (tlw.),
4840 (tlw.), 4890 (tlw.), 4893 (tlw.), 4893/2 (tlw.), 4896/1 (tlw.) und 4896/2 (tlw.) in der Gemar-
kung Neuhausen. Die Fläche des ersten Geltungsbereichs des Bebauungsplanes beträgt ca.
1,5 ha.

Der zweite Geltungsbereich umfasst in der Gemeinde Neuhausen ob Eck das Flurstück
Nr. 670 (tlw.) in der Gemarkung Worndorf. Die Fläche des zweiten Geltungsbereichs des Be-
bauungsplanes beträgt ca. 0,4 ha.

Der exakte Zuschnitt der Geltungsbereiche des Bebauungsplans „Einzelhandel an der Lenzin-
ger Breite“ ergibt sich aus den zeichnerischen Festsetzungen.
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Abb. 2: Erster Geltungsbereich im Katasterausschnitt
(Quelle: LGL, www.lgl.de)

Abb. 3: Zweiter Geltungsbereich im Katasterausschnitt
(Quelle: LGL, www.lgl.de)
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2.2. Städtebauliche Bestandsaufnahme

2.2.1 Nutzungen

Das Plangebiet ist derzeit unbebaut und wird größtenteils landwirtschaftlich genutzt. Es liegt
demnach im planungsrechtlichen Außenbereich gem. § 35 BauGB. Im Süden liegt ein Teil der
Tuttlinger Straße innerhalb des Plangebiets. Nördlich, östlich und westlich des Plangebiets
sind ebenfalls landwirtschaftliche Flächen vorhanden. Östlich des Plangebiets befindet sich
darüber hinaus das Feuerwehrhaus Neuhausen ob Ecks und südlich der Tuttlinger Straße eine
Gärtnerei. Östlich bzw. südöstlich des Plangebiets befinden sich gemischte Nutzungen des
Ortsteils.

Aufgrund der Kampfhandlungen und Bombardierungen im zweiten Weltkrieg ist das Plange-
biet als potenzielle Kampfmittelverdachtsfläche einzustufen. Im weiteren Verfahren wird eine
Luftbildauswertung durchgeführt und deren Ergebnisse ergänzt.

Bodendenkmale sind im Plangebiet keine bekannt.

Störfallbetriebe sind im Plangebiet sowie in der näheren Umgebung des Plangebiets keine
bekannt. (Überwachungsplan und Überwachungsprogramm des Regierungspräsidium Frei-
burg, letzte Abfrage: 03.06.2025)

2.2.2 Immissionssituation

Auf das Plangebiet wirken Verkehrslärmemissionen von der südlich verlaufenden Tuttlinger
Straße sowie dem in ca. 600 m Entfernung gelegenen Sonderlandeplatz Neuhausen ob Eck
ein. Von der südlich des Plangebiets gelegenen Gärtnerei und dem ca. 450 m entfernten Ge-
werbepark Take-off können Anlagengeräusche auf das Plangebiet einwirken.

Vom Plangebiet selbst können Anlagengeräusche in Form von Anlieferungsverkehr, Kunden-
verkehr sowie An- und Abfahrten der Mitarbeitenden ausgehen, die auf die bestehende, ge-
mischte Bebauung in der Umgebung des Plangebiets sowie das geplante Urbane Gebiet im
östlichen Anschluss an das Plangebiet einwirken. Die Auswirkungen auf die Nutzungen im
Umfeld des Plangebiets sind unter Berücksichtigung der Vorbelastung zu untersuchen und
ggf. geeignete Maßnahmen festzusetzen. Im weiteren Verfahren wird ein Schallgutachten er-
stellt und die Ergebnisse ergänzt.

2.2.3 Erschließung

Im Süden des Plangebiets verläuft die Tuttlinger Straße (K 5945) und im Westen ein Wirt-
schaftsweg. Die Tuttlinger Straße bindet im weiteren Verlauf im Osten an die Bundes-
straße 311 an. In westlicher Richtung führt sie weiter bis nach Tuttlingen. Das Plangebiet ist
somit sowohl an das örtliche als auch das überörtliche Verkehrsnetz angebunden. Die ver-
kehrliche Erschließung kann somit grundsätzlich als gesichert angesehen werden.
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Entlang der Tuttlinger Straße verläuft ein Radweg bzw. ein Radschutzstreifen. Das Plangebiet
ist damit an das örtliche Radwegenetz angebunden. Hierüber erfolgt auch die fußläufige An-
bindung des Plangebiets.

In ca. 450 m Entfernung befindet sich die Bushaltestelle „Neuhausen Tuttlinger Straße“, die
das Plangebiet an den öffentlichen Personennahverkehr anbindet. Mit der dort verkehrenden
Linie 340 ist der Bahnhof Tuttlingen in ca. 30 min erreichbar.

Im Plangebiet verläuft eine unterirdische Trinkwasserhauptleitung des Wasserversorgungs-
verbandes „Heuberg rechts der Donau“. Die Leitung kann nicht überbaut werden und ist zu
verlegen.

Die technische Erschließung des Plangebiets ist über entsprechende Netzerweiterungen vor-
gesehen.

2.2.4 Impressionen Plangebiet

Abb. 4: Blick von Norden
Foto bhmp, 11.03.2025.
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Abb. 5: Blick von Westen
Foto bhmp, 11.03.2025.

3. Übergeordnete Vorgaben

3.1. Raumordnung

Nach § 1 Abs. 4 BauGB sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen. Die Ziele
und Grundsätze der Raumordnung sind im Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg
(LEP) sowie im Regionalplan Schwarzwald-Baar-Heuberg 2003 festgelegt. Sowohl der LEP
als auch der Regionalplan werden aktuell fortgeschrieben.

3.1.1 Landesplanung

Im LEP wird Neuhausen ob Eck dem ländlichen Raum im engeren Sinne sowie dem Mittelbe-
reich Tuttlingen zugeordnet. Weitere spezielle Festlegungen für die Gemeinde sind im LEP
keine vorhanden. Eine zentralörtliche Funktion wird Neuhausen ob Eck nicht zugewiesen.

Hinsichtlich der Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben und sonstigen großflächigen Handels-
betrieben für Endverbraucher (Einzelhandelsgroßprojekte) legt der LEP fest, dass diese sich
in das zentralörtliche System einfügen sollen und i.d.R. nur in Ober-, Mittel-, und Unterzentren
ausgewiesen werden dürfen. Eine Ansiedlung in Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion
kommt ebenfalls in Betracht, wenn dies nach den raumstrukturellen Gegebenheiten zur Siche-
rung der Grundversorgung geboten ist. (Ziel 3.3.7).
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3.1.2 Regionalplanung

Der Regionalplan konkretisiert und formt die im Landesentwicklungsplan dargelegten Ziele
und Grundsätze aus. Diese Ziele sind im Regionalplan in Form der regionalen Siedlungs- und
Freiraumstruktur festgesetzt.

Abb. 6: Ausschnitt aus dem Regionalplan.
(Quelle: RVSBH, 2003)

Im Regionalplan des Regionalverbandes Schwarzwald-Baar-Heuberg aus dem Jahr 2003 ist
der Geltungsbereich als sonstige landwirtschaftliche Nutzfläche dargestellt.

Mit der „Teilfortschreibung des Regionalplans zu Einzelhandelsgroßprojekten“ von 2012 wird
eine gebietsscharfe Festlegung von Standorten für Einzelhandelsgroßprojekte vorgenommen.
Der Regionalplan regelt mit der Festlegung, von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten, wo groß-
flächiger Einzelhandel stattfinden darf. Demnach wird konkreter als mit der Ausführung im Re-
gionalplan 2002 die Vorgabe gemacht, dass die Ausweisung, Errichtung oder Erweiterung von
Einkaufszentren, großflächigen Einzelhandelsbetrieben und sonstigen großflächigen Handels-
betrieben für Endverbraucher (Einzelhandelsgroßprojekte) sich in das zentralörtliche Versor-
gungssystem einfügen muss und in der Regel nur im Oberzentrum sowie in den Mittel- und
Unterzentren zulässig ist. Soweit zur Sicherung der Grundversorgung geboten, sind Einzel-
handelsgroßprojekte, die ausschließlich der Grundversorgung der Einwohnerinnen und Ein-
wohner dienen und keine schädlichen Wirkungen, insbesondere auf die zentralen Versor-
gungsbereiche und die wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung der Standortkommune so-
wie anderer Gemeinden oder deren Ortskerne erwarten lassen, ausnahmsweise auch in Klein-
zentren und Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion zulässig. (Konzentrationsgebot) Dar-
über hinaus darf die Ausweisung, Errichtung oder Erweiterung von Einzelhandelsgroßprojek-
ten die städtebauliche Entwicklung und Ordnung sowie die Funktionsfähigkeit der Stadt- und
Ortskerne der Standortgemeinde, die Funktionsfähigkeit anderer Zentraler Orte sowie die ver-
brauchernahe Versorgung der Bevölkerung im Einzugsbereich nicht wesentlich beeinträchti-
gen (Beeinträchtigungsverbot). Die Verkaufsfläche des Einzelhandelsgroßprojektes ist auf die
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Einwohnerzahl bzw. den Verflechtungsbereich abzustimmen (Kongruenzgebot). Städtebaulich
integrierte Standorte sollen für die Ausweisung, Errichtung oder Erweiterung von Einzelhan-
delsgroßprojekten vorrangig genutzt werden (Integrationsgebot).

Die Erforderlichkeit sowie die Auswirkungen der geplanten Errichtung eines Lebensmittel-
marktes in Neuhausen ob Eck wurden im Nahversorgungskonzept für die Gemeinde Neuhau-
sen ob Eck untersucht und bewertet (Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbH, Lud-
wigsburg, vom 09.09.2024). Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass die Grundver-
sorgung in der Gemeinde nur zum Teil sichergestellt ist. Es wird nachgewiesen, dass derzeit
mehr als die Hälfte des im Lebensmittelbereich vorhandenen Kaufkraftpotentials der Ge-
meinde in die Umgebung abfließt und somit Entwicklungsspielräume für eine Ergänzung des
bestehenden Angebots bestehen.

Da Neuhausen ob Eck keine zentralörtliche Funktion innehat, entspricht die Planung grund-
sätzlich nicht dem Konzentrationsgebot, erfüllt jedoch die Bedingungen des LEP und des Re-
gionalplans zur Anwendung der Ausnahmeregelung vom Konzentrationsgebot, da die Errich-
tung des Lebensmittelmarktes zur Sicherung der Grundversorgung erforderlich ist.

Hinsichtlich des Kongruenzgebots, also der Bemessung der Verkaufsfläche in Bezug auf das
Einzugsgebiet sowie den zentralörtlichen Verflechtungsbereich, kommt die Untersuchung zu
dem Ergebnis, dass dieses eingehalten werden kann, da ca. 74-75% der Umsätze aus Neu-
hausen ob Eck stammen werden. Ca. 25-26% des Umsatzes wird durch Kunden von außer-
halb der Gemeinde generiert, wobei der Großteil auf Beschäftigte aus dem Gewerbepark
„take-off“ zurückzuführen ist.

Das Beeinträchtigungsverbot wird eingehalten, da die Planung nicht zu einer Gefährdung der
verbrauchernahen Versorgung in den Nachbargemeinden führt oder schädliche Auswirkungen
auf die Funktionsfähigkeit der zentralen Versorgungsbereiche und des städtebaulichen Gefü-
ges in Neuhausen ob Eck hat.

Das Integrationsgebot sieht vor, dass Einzelhandelsgroßprojekte vorrangig an städtebaulich
integrierten Standorten zu realisieren sind. Im vorliegenden Fall handelt es sich um einen teil-
integrierten Standort, dessen Integration durch die vorgesehene Entwicklung des urbanen Ge-
biets im direkten Anschluss weiter gestärkt wird.

Das Nahversorgungskonzept für die Gemeinde Neuhausen ob Eck wird derzeit fortgeschrie-
ben und die Angaben im weiteren Verfahren aktualisiert.
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3.2. Flächennutzungsplan

Abb. 7: Gegenüberstellung wirksamer FNP (links) und vorgesehene Darstellung des FNP (rechts).
(Quelle: VG Tuttlingen, 2025)

Der wirksame Flächennutzungsplan (FNP) stellt im Plangebiet Landwirtschaftsflächen sowie
im Süden Flächen für den überörtlichen Verkehr dar. Darüber hinaus ist die Hauptwasserlei-
tung des Wasserversorgungsverbands Heuberg-rechts der Donau nachrichtlich übernommen.

Nördlich, östlich und westlich sind weitere landwirtschaftliche Flächen dargestellt. Nördlich ist
die Landwirtschaftsfläche überlagert mit einer geplanten Fläche für Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft. Östlich ist eine Gemeinbedarfsflä-
che mit der Zweckbestimmung Feuerwehr dargestellt. Südlich der Tuttlinger Straße sind Grün-
flächen mit der Zweckbestimmung Dauerkleingärten dargestellt.

Gem. § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne als verbindliche Bauleitpläne aus dem Flächen-
nutzungsplan (FNP) zu entwickeln. Da der Bebauungsplan nicht aus dem wirksamen Flächen-
nutzungsplan entwickelt werden kann, ist der Flächennutzungsplan zu ändern. Die Änderung
erfolgt im Rahmen der derzeit laufenden 15. punktuellen Änderung zur 6. Fortschreibung des
FNP und sieht die Darstellung einer Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung „großflächi-
ger Lebensmittelmarkt“ vor.
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3.3. Bestehende Bebauungspläne/ bestehendes Baurecht

Das Plangebiet ist derzeit nicht mit einem Bebauungsplan überplant. Im direkten Umfeld sind
ebenfalls keine Bebauungspläne vorhanden. Die Zulässigkeit von Vorhaben richtet sich dem-
nach derzeit noch nach § 35 BauGB.

3.4. Rechtlich geschützte Gebiete und Objekte

Das Plangebiet liegt vollständig im Naturpark „Obere Donau“ (Verordnung des Regierungs-
präsidiums Tübingen vom 14.06.2005). Schutzzweck dieser Verordnung sind Erhalt und Ent-
wicklung der vorbildlichen Erholungslandschaft. Bei der vorliegenden Planung handelt es sich
um eine Siedlungserweiterung, die landwirtschaftliche Flächen in Anspruch nimmt, jedoch
keine Zerschneidung der Landschaft befürchten lässt. Darüber hinaus liegt das Plangebebiet
außerhalb von Schutzgebieten von Natur und Landschaft oder geschützter Biotope. Gesetz-
lich geschützte Landschaftsbestandteile oder Naturdenkmäler sind im Geltungsgereich keine
bekannt.

Im Plangebiet befinden sich sieben in der Streuobsterhebung (Fernerkundung) der LUBW auf-
geführten Bäume. Aufgrund des geringen Flächenumfangs sind diese jedoch nicht als Streu-
obstwiese geschützt.

Abb. 8: Schutzgebiete.
(Quelle: LUBW 2025, letzter Aufruf 04.06.2025)

Das Plangebiet liegt außerhalb von Wasserschutzgebieten, festgesetzten Überschwem-
mungsgebieten oder Überschwemmungsbereichen (HQ-100-Gebiet) sowie von überschwem-
mungsgefährdeten Bereichen (HQ-extrem). (Quelle LUBW 2024, letzter Aufruf 22.10.2024)
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Abb. 9: HQ10, HQ-100 und HQextrem Überflutungsfläche sowie Wasserschutzgebiete.
(Quelle: LUBW 2025, letzter Aufruf 04.06.2025)

Im Plangebiet sind keine Boden- oder Kulturdenkmale bekannt. Sollten Bodenfunde bei Erd-
arbeiten zutage treten, oder wenn Bildstöcke, Wegekreuze, alte Grenzsteine o.ä. von Bau-
maßnahmen betroffen sind, ist das Regierungspräsidium Freiburg unverzüglich zu benach-
richtigen. Die Fundstelle ist vier Werktage nach der Anzeige unberührt zu lassen, wenn keiner
Fristkürzung zugestimmt wird. (§ 20 DSchG). Auf die Bestimmungen des Denkmalschutzge-
setzes über Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen.

Das Plangebiet ist derzeit, mit Ausnahme der Verkehrsflächen, landwirtschaftlich genutzt. Es
sind demnach landwirtschaftliche Belange durch den Verlust von Anbauflächen direkt betrof-
fen. Die Ausweisung der Fläche ist zur Sicherung der Grundversorgung der Bevölkerung in
Neuhausen ob Eck erforderlich, da im bestehenden Siedlungsbereich keine geeigneten Flä-
chen für die Realisierung des Vorhabens vorhanden sind. Die Inanspruchnahme wird daher
als vertretbar angesehen.

Im Plangebiet und dessen näherer Umgebung sind keine Waldflächen vorhanden. Forstwirt-
schaftliche Belange sind demnach keine betroffen.

4. Verfahren
Die planungsrechtliche Voraussetzung zur Realisierung der Errichtung eines großflächigen
Lebensmittelmarktes im Plangebiet ist ein qualifizierter Bebauungsplan. Es wird ein Bebau-
ungsplan gem. § 1 BauGB im Regelverfahren mit zweistufiger Behörden- und
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Öffentlichkeitsbeteiligung aufgestellt. Die erforderliche Änderung des Flächennutzungsplans
erfolgt in der bereits laufenden 15. punktuellen Änderung zur 6. Fortschreibung des FNP.

Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB wird eine Um-
weltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen Umweltauswirkungen ermittelt und in
einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. Die Wirkungsprognose im Umwelt-
bericht hat zum Ziel, die mit dem Vorhaben verbundenen Wirkungen auf die Schutzgüter dar-
zustellen und zu ermitteln, inwieweit diese Wirkungen zu erheblich nachteiligen Umweltwir-
kungen führen können. Die Umweltwirkungen werden getrennt nach Schutzgütern im Um-
weltbericht beschrieben. Für erwartete wesentliche nachteilige Umweltwirkungen mit erhebli-
chen Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft werden Vermeidungs- und Minderungs-
maßnahmen festgesetzt.

Nach Abschluss des Bauleitplanverfahrens ist gem. § 10a BauGB eine zusammenfassende
Erklärung beizufügen, über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Bauleitplan berücksichtigt wurden und aus
welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden ander-
weitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde.

5. Artenschutz
Bei der Realisierung von Bauvorhaben sind die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des seit
01.03.2010 geltenden Bundesnaturschutzgesetzes, insbesondere die Verbotstatbestände
nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-4 BNatSchG zu beachten. Bei Baumaßnahmen (z.B. Gebäudeumbau,
Gehölzrodung, Freiflächenumgestaltung) sind rechtzeitig durch fachkundige Personen mögli-
che Vorkommen relevanter Arten zu beurteilen und bei vorhandenem Habitatpotenzial zu un-
tersuchen sowie die ggf. erforderlichen Artenschutzmaßnahmen durchzuführen. Dies gilt auch
für Privatpersonen.

In einer artenschutzrechtlichen Vorprüfung (bhmp, vom 12.02.2024) wurde das vorhandene
Habitatpotenzial bei einer Vor-Ort-Begehung am 05.07.2023 eingeschätzt. Das Vorkommen
prüfungsrelevanter Pflanzenarten, streng geschützter Käfer- und Schmetterlingsarten, arten-
schutzrechtlich relevanter Amphibien und Säugetiere, mit Ausnahme von Fledermäusen, so-
wie Fische, Rundmäuler, Libellen und Weichtiere im Untersuchungsbereich konnte mit hinrei-
chender Sicherheit ausgeschlossen werden. Als Vermeidungsmaßnahme ist eine Baufeldräu-
mung nur außerhalb der Vogelbrutzeit sowie außerhalb des Aktivitätszeitraumes von Fleder-
mäusen (Anfang November bis Ende Februar) möglich. Baumfällungen sind darüber hinaus
nur bei Frosttemperaturen oder mit vorheriger Begutachtung möglich. Die Vermeidungsmaß-
nahme ist als Hinweis im Textteil des Bebauungsplans aufgenommen. Für Fledermäuse, Brut-
vögel und Zauneidechsen konnte ein Eintreten von Verbotstatbeständen nicht gänzlich aus-
geschlossen werden, weshalb hier zur Beurteilung weiterer Untersuchungsbedarf besteht.

Diese Untersuchungen wurden im Rahmen einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung –
saP (bhmp, vom 24.06.2025, ergänzt am 19.09.2025) durchgeführt. Diese kam zu dem
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Ergebnis, dass keine Reptilien betroffen sind. Hinsichtlich der Fledermäuse konnte festgestellt
werden, dass bei Einhaltung der o.g. Vermeidungsmaßnahme keine weiteren erheblichen Stö-
rungen zu befürchten sind. Bei den untersuchten Vogelarten wurde festgestellt, dass durch
die Planung eine Betroffenheit der Feldlerche hervorgerufen wird, die Vermeidungs- und Aus-
gleichsmaßnahmen erfordert. Aufgrund der Planung ergibt sich ein Ausgleichsbedarf für zwei
Feldlerchen-Brutpaare. Hierzu sind derzeit nicht durch Feldlerchen genutzte Flächen als Of-
fenlandflächen mit Brutpotential herzurichten. Diese Flächen sollten im Umkreis von 2 km zur
Eingriffsfläche liegen. Zur Vermeidung einer Ansiedlung von Feldlerchen in der Bauzeit müs-
sen Störungen durch den Bau bis zum Beginn der Feldlerchenbrutzeit fortgesetzt werden.

Für die Schaffung der o.g. Ausgleichsfläche für die Feldlerchenbrutpaare wurde ein Feldler-
chenausgleichskonzeptes (Ausgleich Feldlerche & Null-Monitoring-Bericht von bhmp, vom
03.06.2025 mit Ergänzungen vom 03.06.2025 und 09.09.2025) erstellt. Hierzu wurde eine Teil-
fläche des Flurstücks Nr. 670, Gmkg. Worndorf auf die Eignung als Ausgleichsfläche geprüft
und deren Eignung herausgestellt. Die umzusetzenden Ausgleichsmaßnahmen werden, so-
weit festsetzbar, in den Bebauungsplan übernommen.

6. Standortwahl / Standortalternativenprüfung
Eine ausreichend große Fläche für die Realisierung des Vorhabens ist im bestehenden Sied-
lungskörper von Neuhausen ob Eck nicht vorhanden. Der gewählte Standort an der Tuttlinger
Straße weist eine ausreichende Flächengröße für das vorgesehene Vorhaben auf und ist auf-
grund der verkehrlichen Anbindung gut erreichbar. Neben der bestehenden Wohnbebauung
der Gemeinde ist in direktem Anschluss an das Plangebiet die Ausweisung eines urbanen
Gebietes vorgesehen, was zur Integration des Standortes beiträgt. Die direkt angrenzenden
Nutzungen (Feuerwehr und geplantes urbanes Gebiet) sind hinsichtlich der Schutzbedürftig-
keit gegenüber den Immissionen des geplanten Lebensmittelmarkes vergleichsweise unkri-
tisch zu sehen. Darüber hinaus wird die Nähe zum westlich gelegenen Gewerbepark positiv
beurteilt.

7. Planungsvarianten
Die möglichen Planungsvarianten beschränken sich aufgrund der vorhandenen Straßen und
Gebäude in der näheren Umgebung auf die Anordnung von Gebäude, Stellplätzen und Ne-
benanlagen innerhalb des Plangebiets. Dabei wurde der Anlieferungsbereich im Nordosten
des Plangebiets vorgesehen, um so möglichen Immissionskonflikten hinsichtlich der vorhan-
denen und geplanten Wohnbebauung vorzubeugen. Das daran angeschlossene Marktge-
bäude schirmt diese Emissionen zusätzlich ab. Die Stellplätze sind im Süden des Plangebiets
vorgesehen, was durch die weitestgehende Trennung von Anlieferungs- und Kundenverkehr
einen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten kann.
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8. Planungskonzept

8.1. Allgemeine Zielsetzung und Grundzüge der Planung

Ziel der Planung ist die langfristige Sicherung der Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmit-
teln bzw. die Schaffung von Baurecht für die Errichtung eines Lebensmittelmarktes. Dies ist
über die Festsetzung eines sonstigen Sondergebietes mit der Zweckbestimmung „Großflächi-
ger Einzelhandel – Lebensmittel“ sowie über Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung
sowie der Grünordnung vorgesehen.

Die Umsetzung der Planung ist durch eine entsprechende Grundstücksteilung bzw. -ver-
schmelzung möglich, da die Grundstücke im Eigentum der Gemeinde befinden bzw. deren
Verkauf an die Gemeinde zugesichert wurde. Es ist kein Umlegungsverfahren gem. BauGB
erforderlich.

8.2. Bebauungskonzept

Das Planungskonzept sieht die Unterbringung des Marktgebäudes mit Anlieferungsbereich im
Norden des Plangebiets vor. Im Süden, angrenzend an die Tuttlinger Straße ist die Unterbrin-
gung des ruhenden Verkehrs in Form von ebenerdigen Stellplätzen vorgesehen.

8.3. Verkehrserschließung

Die verkehrliche Anbindung erfolgt im Westen über die Ertüchtigung des vorhandenen Wirt-
schaftsweges. Darüber hinaus ist im Osten des Plangebiets ein Fuß- bzw. landwirtschaftlicher
Weg vorgesehen, der sowohl eine kurze Anbindung des Marktes nach Süden und Osten er-
möglicht sowie im weiteren Verlauf das geplante urbane Gebiet mit anbinden wird. Bis zur
Umsetzung des östlich des Plangebiets vorgesehenen urbanen Gebiets dient der Weg außer-
dem der Erschließung der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen.

8.4. Ver- und Entsorgung

Die Wasserversorgung des Plangebiets ist über eine Erweiterung des gemeindeeigenen Net-
zes vorgesehen.

Die Versorgung des Plangebiets mit Löschwasser ist ebenfalls über entsprechende Netzer-
weiterungen vorgesehen. Das Feuerwehrhaus der freiwilligen Feuerwehr Neuhausen ob Eck
befindet sich in unmittelbarer Umgebung des Plangebiets, die Hilfsfrist kann demnach einge-
halten werden.

Die Entwässerung des Plangebiets hinsichtlich Schmutz- und Niederschlagswasser sowie bei
Starkregenereignissen wird im weiteren Verfahren geprüft und in die Planung eingearbeitet.

Die Abfallentsorgung ist über die Bereitstellung der Abfallsammelbehälter an einer geeigneten
Stelle an der auszubauenden Verkehrsfläche vorgesehen. Alternativ kann die Abholung über
den Anlieferungsbereich erfolgen.
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8.5. Freiraum / Ökologie / Klimaschutz

Durch die Planung werden bisher landwirtschaftlich genutzte Flächen in Anspruch genommen.
Da innerhalb des Siedlungskörper jedoch keine geeignete Fläche vorhanden ist, wird die In-
anspruchnahme als vertretbar angesehen. Da das Plangebiet in nördlicher und westlicher
Richtung weiterhin an die freie Landschaft anschließt, ist nicht von einer wesentlichen Ein-
schränkung des Freiraums und seiner Funktionen auszugehen.

Die Erfassung und Bewertung der ökologischen Funktionalität im Plangebiet wurde im Rah-
men der Umweltprüfung durchgeführt sowie erforderliche Maßnahmen zur Sicherstellung der
ökologischen Funktionalität ausgearbeitet. Diese wurden soweit möglich in die Planung auf-
genommen.

Im Rahmen der Bauleitplanung soll den Erfordernissen des Klimaschutzes sowohl durch Maß-
nahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an
den Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden. (§ 1a Abs. 5 BauGB) Durch die Planung
wird Baurecht geschaffen, das mit Flächenversiegelungen einhergeht. Die Versiegelung wird
jedoch durch die Festsetzungen insgesamt begrenzt bzw. durch die Festsetzung zur Begrü-
nung von nicht überbauten Flächen insgesamt auf das unbedingt notwendige Maß begrenzt.
Die Planung sieht darüber hinaus Pflanzgebote für Bäume und Begrünungsmaßnahmen im
Plangebiet vor. Damit wird ein Beitrag zur Durchgrünung, einhergehend mit Kühlungseffekten
durch Verschattung bzw. Verdunstung geleistet sowie ein positiver Effekt auf das Mikroklima
angestrebt. Aufgrund der vergleichsweise geringen Größe der Plangebiets sind keine wesent-
lichen Veränderungen des globalen Klimas zu erwarten.

9. Erläuterung der planungsrechtlichen Festsetzungen

9.1. Art der baulichen Nutzung

9.1.1 Sonstiges Sondergebiet

Die Art der baulichen Nutzung wird, entsprechend der vorgesehenen Nutzung als sonstiges
Sondergebiet gem. § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung „Großflächiger Einzelhandel -
Lebensmittel“ festgesetzt. Es sind Einzelhandelsbetriebe mit einer Verkaufsfläche (VK) zwi-
schen 1.300 m² und 1.450 m² zulässig. Die Verkaufsflächenzahl (VKZ) – das Verhältnis von
Verkaufsfläche zu Grundstücksfläche – beträgt 0,2 als Höchstmaß. Mit diesen Festsetzungen
wird die Errichtung des vorgesehenen Lebensmittelmarktes ermöglicht. Gleichzeitig wird über
die Festsetzungen die Einhaltung des Kongruenzgebots (Bemessung der Verkaufsfläche in
Bezug auf das Einzugsgebiet sowie den zentralörtlichen Verflechtungsbereich) sichergestellt.

Hinsichtlich der zulässigen Sortimente werden ausschließlich Nahrungs- und Genussmittel so-
wie Getränke als Kernsortiment zugelassen. Entsprechend der gängigen Vertriebspraxis wird
darüber hinaus festgesetzt, dass auf bis zu 15% der zulässigen Verkaufsfläche ein Randsor-
timent angeboten werden darf, soweit das Randsortiment in deutlicher Wechselbeziehung mit
dem Kernsortiment des Einzelhandelsbetriebes steht. Darunter fallen u.a. Drogerieartikel,
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Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel sowie Tiernahrung, aber auch Ge- und Verbrauchsgüter
des kurz- mittel- und langfristigen Bedarfs wie Textilien, Schuhe, Gartenbedarf, Unterhaltungs-
elektronik, Elektrogroßgeräte, Bücher und Presseartikel.

Außerdem wird festgesetzt, dass von der zulässigen Verkaufsfläche maximal 100,0 m² als der
Hauptleistung untergeordnete Nebenleistungen zulässig sind, um die Einrichtung eines Backs-
hops in gängiger Größe zu ermöglichen.

Da die Baufläche derzeit noch von einer unterirdischen Hauptwasserleitung des Wasserver-
sorgungsverbandes Heuberg-Wasserversorgung rechts der Donau durchquert wird, wird fest-
gesetzt, dass das Baurecht erst nach der Verlegung dieser Leitung in den dafür vorgesehenen
Bereich, in Anspruch genommen werden kann. Der zukünftige, genaue Verlauf dieser Was-
sersleitung ist derzeit noch in Abstimmung. Vorgesehen ist die Verlegung innerhalb der ge-
planten Verkehrsfläche im Westen des Plangebietes nach Norden und im weiteren Verlauf
nördlich des Plangebietes Richtung Westen zur Nordstraße.

9.2. Maß der baulichen Nutzung

Das Maß der baulichen Nutzung wird über die Grundflächenzahl sowie die maximale Höhe
baulicher Anlagen festgesetzt.

9.2.1 Höhe baulicher Anlagen

Die Höhe baulicher Anlagen wird, aufgrund der Lage im Anschluss an die freie Landschaft,
über die Festsetzung der maximal zulässigen Gebäudehöhe von 793,0 m ü. NHN begrenzt.
Da das Plangebiet auf einer Höhe von ca. 786,8 bis ca. 779,0 m ü. NHN liegt, wird damit wird
eine Gebäudehöhe von ca. 6,0 m bis zu ca.14,0 m über der bestehenden Geländehöhe zuge-
lassen. Aufgrund der vorgesehenen Aufschüttungen, die für eine annähernd flache Ausfüh-
rung des Parkplatzes erforderlich sein werden, wird die maximale Gebäudehöhe nicht voll-
ständig in Erscheinung treten, was der Lage am Ortsrand angemessen ist.

Darüber hinaus wird festgesetzt, dass technische Dachaufbauten die maximale Gebäudehöhe
ausnahmsweise um höchstens 2,0 m überschreiten dürfen. Damit wird eine für die Umgebung
verträgliche Höhenentwicklung auch hinsichtlich der technischen Dachaufbauten sicherge-
stellt. Klarstellend wird festgesetzt, dass Werbeanlagen von der Überschreitungsmöglichkeit
der maximalen Gebäudehöhe ausgenommen sind, da diese im Gegensatz zu technischen
Anlagen in aller Regel die Eigenschaft haben die Aufmerksamkeit des/der Betrachtenden auf
sich zu ziehen, was über die maximale Gebäudehöhe hinaus städtebaulich nicht wünschens-
wert ist.

9.2.2 Grundflächenzahl

Die maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ) beträgt 0,4. Damit wird der Orientierungswert
für die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung für sonstige Sondergebiete des § 17
BauNVO hinsichtlich der GRZ unterschritten, ist jedoch der Lage des Plangebiets am Ortsrand
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angemessen. Aufgrund der mit Einzelhandelsnutzungen einhergehenden Stellplatzanzahl ist
eine GRZ von 0,4 für die Realisierung des Hauptgebäudes des Vorhabens ausreichend.

Um sowohl die erforderlichen Stellplätze, Zufahrten und Nebenanlagen im Plangebiet unter-
bringen zu können wird festgesetzt, dass die zulässige Grundfläche durch die Grundfläche
von Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, bauliche An-
lagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird,
bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8 überschritten werden darf.

9.2.3 Geschossflächenzahl

Auf die Festsetzung einer Geschossflächenzahl (GFZ) wird aufgrund der atypischen Ge-
schosshöhen von Lebensmittelmärkten verzichtet. Aufgrund der zulässigen Gebäudehöhe von
bis zu ca. 14,0 m wäre bei Zugrundelegung der festgesetzten GRZ von 0,4 und einer Ge-
schosshöhe zwischen 3,0 m und 6,0 m eine rechnerische GFZ zwischen 0,9 und 1,9 zulässig.
Damit wird der Orientierungswert für die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung für
sonstige Sondergebiete des § 17 BauNVO von 2,4 hinsichtlich der GFZ unterschritten, was
jedoch der Lage im Übergang zur freien Landschaft angemessen ist.

9.3. Bauweise

Es wird eine abweichende Bauweise festgesetzt, die auf einer offenen Bauweise basiert und
damit die Einhaltung von Abstandsflächen fordert, jedoch dergestalt davon abweicht, dass
Gebäude mit einer Länge von mehr als 50,0 m zugelassen werden. Die maximale Gebäude-
länge ergibt sich aus der Festsetzung der überbaubaren Grundstücksfläche. Dies ist zur Rea-
lisierung des Vorhabens erforderlich.

9.4. Überbaubare Grundstücksflächen

Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch Baugrenzen festgesetzt. Diese werden ent-
sprechend der vorgesehenen Lage des Gebäudes im Norden des Plangebiets situiert. Durch
die festgesetzten Baugrenzen wird zum einen die Errichtung des geplanten Gebäudes ermög-
licht sowie noch ein gewisser Spielraum bei der Stellung der baulichen Anlagen eingeräumt.

9.5. Flächen für Stellplätze, Carports und Nebenanlagen

Für die Unterbringung von Nebenanlagen wird im zeichnerischen Teil im Süden des Plange-
biets eine Fläche festgesetzt. Da es sich bei der vorliegenden Planung um einen Lebensmit-
teleinzelhandelsbetrieb handelt, fallen hierunter u.a. sogenannte Einkaufswagensammler oder
Fahrradabstellplätze. Zum Schutz vor Witterungseinflüssen oder zur Ermöglichung der Errich-
tung von Photovoltaikanlagen wird festgesetzt, dass Überdachungen zulässig sind.

Die Unterbringung des ruhenden Verkehrs ist im südlichen Teil des Plangebiets über ebener-
dige Stellplätze oder Carports vorgesehen, weshalb hier eine Fläche für Stellplätze und Car-
ports festgesetzt wird. Hierrüber wird neben der Unterbringung des ruhenden Verkehrs auch
die Möglichkeit geschaffen, die Stellplatzflächen als sog. „Solarcarports“ anzulegen.
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Nebenanlagen, Stellplätze und Carports sind neben der Zulässigkeit innerhalb der eigens fest-
gesetzten Flächen auch innerhalb der Baugrenzen zulässig. Im Bereich der Anbauverbots-
zone der Kreisstraße K 5945 sind Nebenanlagen und Carports aufgrund Ihrer zu erwartenden
Höhenentwicklung unzulässig.

9.6. Verkehrsflächen

Im Süden des Plangebiets wird die bereits bestehende Tuttlinger Straße als öffentliche Ver-
kehrsfläche festgesetzt. Davon abzweigend wird in nördlicher Richtung zur inneren Erschlie-
ßung des Plangebiets ein bestehender Wirtschaftsweg als eine weitere öffentliche Verkehrs-
fläche festgesetzt. Aufgrund dieses Anschlusses an die Tuttlinger Straße ist die Fahrbahn der-
selben zu verbreitern, was hinweislich im zeichnerischen Teil dargestellt ist.

Zur Bündelung des Verkehrs werden entlang der öffentlichen Verkehrsfläche zwei Ein- und
Ausfahrtsbereiche festgesetzt sowie Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt festgesetzt.

Im Osten wird eine öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Fußweg/Land-
wirtschaftlicher Weg“ festgesetzt. Diese dient der Schaffung von kurzen, fußläufigen Wege-
verbindungen sowohl zum geplanten Lebensmittelmarkt als auch künfig in das östlich des
Plangebiets vorgesehene urbane Gebiet. Bis zur Umsetzung dieses urbanen Gebietes dient
der Weg darüber hinaus temporär der Erschließung der östlichen Teilflächen der Flurstücke
Nrn. 4835 und 4836/1 (Gmkg. Neuhausen).

9.7. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft

9.7.1 Dachbegrünung

Flachdächer und Pultdächer mit bis zu 10° Dachneigung und einer Fläche ab 12,0 m² sind auf
mindestens 70% ihrer Fläche zu begrünen. Damit wird zum einen ein weiterer Beitrag zur
Durchgrünung des Plangebietes geleistet und zum anderen durch Verdunstung ein Kühlungs-
effekt erreicht. Davon ausgenommen werden Vordächer und Überdachungen von Anlieferbe-
reichen, da diese aus gestalterischen oder organisatorischen Gründen oftmals nicht auf der
gleichen Höhe zu liegen kommen, wie die übrigen Dachflächen, was die Pflege der Dachbe-
grünung erschwert.

Zur Sicherstellung des langfristigen Wuchserfolges ist eine mind. 10 cm dicke Substratschicht
vorzusehen und mit einer artenreichen Mischung aus bodendeckenden, trockenheitsresisten-
ten und pflegeextensiven heimischen Gräsern, Kräutern und Sedum-Arten zu begrünen (ex-
tensive Dachbegrünung). Klarstellend wird festgesetzt, dass die Errichtung von Solarmodulen
auf begrünten Dachflächen zulässig ist.

9.7.2 Lichtreduzierte und insektenschonende Außenbeleuchtung

Aus Gründen des Insektenschutzes wird die Verwendung von insektenschonender Außenbe-
leuchtung bzw. bei Beleuchtung von Werbeanlagen festgesetzt. Diese sind mit folgenden
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Leuchtmitteln zu beleuchten und auf das zwingend notwendige Maß zu reduzieren. Zu ver-
wenden sind Lampen mit geringem Ultraviolett (UV)- und Blauanteil (Farbtemperaturen von
1.700 bis max. 3.000 Kelvin). Die Leuchtkegel der, der Beleuchtung der Außenanlagen die-
nenden Lampen sind gezielt auf die Nutzflächen auszurichten.

9.7.3 Kleintierschutz und -durchlässigkeit

Zur Sicherstellung der Durchlässigkeit des Plangebiets für Kleisäuger wird festgesetzt, dass
Einfriedungen ohne durchgängigen Sockel zu errichten sind. Darüber hinaus ist zwischen ihrer
Unterkante und dem Boden ein Abstand von mind. 15 cm einzuhalten. Alternativ sind bei bo-
denebener Errichtung des Zauns Röhren oder andere geeignete Maßnahmen vorzusehen, die
die Durchlässigkeit für Kleinsäuger gewährleisten. Zur Vermeidung von Verletzungen von wild-
lebenden Tieren ist die Verwendung von Stacheldraht für Einfriedungen unzulässig.

9.7.4 Vermeidung von Vogelschlag an Glasflächen

Zur Vermeidung der Verletzung oder Tötung von Vögeln sind an Fensterfronten, Fassadenöff-
nungen und sonstigen Teilen baulicher Anlagen mit Glasflächen von > 2,0 m² und > 0,5 m
Breite ohne Rahmenunterteilung geeignete Maßnahmen und Materialien gemäß dem Stand
der Technik zu ergreifen bzw. zu verwenden, um Vogelschlag zu vermeiden.

9.7.5 Versickerungsfähige Oberflächenbefestigung

Um den Eingriff in den natürlichen Wasserkreislauf so gering als möglich zu halten, sind Stell-
plätze, Wege und Lagerplätze mit wasserdurchlässigen Materialien zu befestigen (Abflussbei-
wert von maximal 0,75). Zum Schutz des Wassers vor Verunreinigungen gilt dies nicht für
Flächen, auf denen mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen wird oder wasserwirtschaft-
liche Belange entgegenstehen.

9.7.6 Umgang mit Niederschlagswasser

Niederschlagswasser von Dachflächen und unbelasteten befestigten Flächen (Nebenflächen)
ist, um den Eingriff in den natürlichen Wasserkreislauf soweit möglich zu begrenzen, auf dem
Grundstück zu versickern, soweit dies technisch möglich ist und dem weder wasserrechtliche
noch sonstige öffentlich-rechtliche Belange entgegenstehen. Alternativ ist es zu sammeln, so-
weit erforderlich vorzubehandeln und der Kanalisation oder einem oberirdischen Gewässer
zuzuführen.

9.7.7 Baufeldfreimachung

Zur Vermeidung von Verletzung oder Tötung von Vögeln oder Fledermäusen ist die Baufeld-
freimachung (Entfernung von Gehölzen) außerhalb der Vogelbrutzeit und außerhalb des Akti-
vitätszeitraumes der Fledermäuse zu erfolgen (Entfernung nur im Zeitraum vom 01. November
bis 28. Februar).
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9.7.8 Ausgleichsmaßnahmen

Zur Kompensation der Eingriffe in den Naturhaushalt werden Ausgleichs- und Ersatzmaß-nah-
men festgesetzt. Diese werden allen Grundstücken innerhalb des Geltungsbereichs ganz zu-
geordnet (Sammelzuordnung).

Zur Sicherstellung der ökologischen Funktionalität wird eine Fläche für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt. Auf
dieser Fläche ist auf einer zusammenhängenden Teilfläche von mind. 3994 m² ein extensiv
genutzter Habitatacker durch Einsaat von Getreide in doppeltem Reihenabstand für zwei Feld-
lerchenbrutpaare herzustellen. Dabei wird in der saP eine für Bodenbrüter optimierte Frucht-
folge (zunächst Anbau Wintergetreide, dann Sommergetreide, anschließend ein Jahr selbst-
begrünende Brache) empfohlen. Die genaue Ausgestaltung (z.B. Ernte des Getreides mit Be-
lassen der Stoppeln oder Belassen der Ähren auf der Fläche) ist je nach Wüchsigkeit im Rah-
men der ökologischen Baubegleitung zu entscheiden. Das Aufkommen der standorttypischen
Beikräuter ist dabei erwünscht. Der starken Vermehrung von Problemunkräutern oder invasi-
ven Arten kann nach Absprache mit der ökologischen Baubegleitung außerhalb der Brutzeit
der Feldlerche z.B. durch Bodenbearbeitung entgegengewirkt werden. Eine Flächenbewirt-
schaftung im Kernbrutzeitraum (Ende März bis Ende Mai) ist nicht möglich. Weitere Maßnah-
men sind eine Nutzungsextensivierung durch vollständigen Verzicht von Mineraldünger und
Gülle sowie Pestiziden auf der Fläche und die Erhaltung von Saumbiotopen und Feldrainen
entlang von Schlag- und Bewirtschaftungsgrenzen.

Wird im weiteren Verfahren ergänzt.

9.8. Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkun-
gen im Sinne des BImSchG

Wird im weiteren Verfahren ergänzt.

9.9. Erhalt und Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen

Zur Sicherstellung einer ausreichenden Ein- und Durchgrünung des Plangebietes wird festge-
setzt, dass auf den Bauflächen je angefangene 750 m² Grundstücksfläche mindestens ein
Baum zu pflanzen ist. Damit sind mindestens 13 Bäume auf der Baufläche zu pflanzen. Zu
verwenden sind mittel- bis großkronige und standortgerechte, vorzugsweise heimische Laub-
bäume (mind. 3x verpflanzt, als Hochstamm, Stammumfang mind. 10-12 cm) zu pflanzen,
dauerhaft zu unterhalten, zu pflegen und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. Erhaltenswerte
Bestandsbäume können angerechnet werden.

Als weitere Begrünungsmaßnahmen und zur Verbesserung des Mikroklimas wird die Begrü-
nung von Stützmauern und Fassaden festgesetzt. Stützmauern sind vollflächig zu begrünen.
Hierzu sind durchgehende, bodengebundene Pflanzstreifen mit einer Breite von mind. 0,5 m
vorzusehen. Von der Begrünung von Stützmauern kann abgesehen werden, soweit diese der
Errichtung von Anlagen zur solaren Energiegewinnung dienen. Darüber hinaus sind die
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nördliche Gebäudefassade sowie Fassadenabschnitte ohne Öffnungen (Fenster, Türen) mit
Bodenanschluss und einer Breite ab 6,0 m oder einer Fläche ab 42,0 m² zu begrünen. Zur
Vermeidung von Schäden an den Fassaden sind dabei rankende oder schlingende Pflanzen
zu verwenden, die anders als die sog. Selbstklimmer sich nicht direkt an der Fassade halten.
Entsprechend der gewählten Pflanzenarten sind geeignete Kletter- bzw. Rankhilfen vorzuse-
hen. Zur Sicherstellung einer flächigen Begrünung und des Wuchserfolges ist je 1,5 m Breite
mindestens eine Pflanze zu pflanzen. Der durchwurzelbare Raum je Pflanze muss mindestens
1,0 m³ betragen. Für den Fall, dass eine Fassadenbegrünung mit rankenden oder schlingen-
den Pflanzen nicht umsetzbar ist, wird alternativ die Möglichkeit eröffnet die Begrünung über
fassadenbegleitende Baumpflanzungen nachzuweisen. Es ist ein Baum je 8,0 m bei Begrün-
dung der nördlichen Fassade bzw. je 10,0 m Fassadenabwicklung bei Begrünung der übrigen
Fassaden zu pflanzen. Um einen Beitrag zur Förderung alternativer Energiegewinnung zu leis-
ten, wird für den Fall, dass Fassadenabschnitte der Errichtung von Anlagen zur solaren Ener-
giegewinnung dienen, die Möglichkeit eröffnet von der Fassadenbegrünung in diesen Berei-
chen abzusehen.

Zur Sicherstellung einer zeitnahen Umsetzung der Pflanzungen unter guten Pflanzbedingun-
gen sind diese bis spätestens am 15. April des auf die Beendigung der genehmigten Baumaß-
nahmen folgenden Jahres durchzuführen.

Die entlang der Tuttlinger Straße zum Erhalt festgesetzten Einzelbäume sind zu erhalten, und
zu pflegen und bei Abgang durch Pflanzung standortgerechter, vorzugsweise heimischer
Laubbäume zu ersetzen. Zum Schutz dieser Bäume von Beeinträchtigungen durch Bauarbei-
ten sind diese einschließlich ihres Wurzelraumes entsprechend zu sichern.

10. Erläuterung der örtlichen Bauvorschriften
Aus Gründen des Ortsbildes werden die folgenden örtlichen Bauvorschriften erlassen. Auf-
grund der Lage des Plangebiets in direktem Übergang zur freien Landschaft sowie der vor-
herrschenden Topografie sind diese Festsetzungen von besonderer Bedeutung.

10.1. Äußere Gestalt baulicher Anlagen

10.1.1 Dachgestaltung

Hinsichtlich der Gestaltung der Dächer von Hauptgebäuden wird festgesetzt, dass diese als
begrünte Flach- oder Pultdächer mit einer Neigung zwischen 0° und 10° auszubilden sind.
Damit wird neben der Vereinfachung einer Begrünung der Dachfläche, deren Nutzbarkeit für
die Errichtung von Anlagen zu solaren Energiegewinnung maximiert.

10.2. Werbeanlagen

Zur Ermöglichung von Werbung des im Pangebiet ansiedelnden Lebensmittelmarktes und
gleichzeitiger Sicherstellung eines ruhigen Ortsbildes werden Festsetzungen zu Werbeanla-
gen getroffen. So sind Werbeanlagen als fassadengebundene oder freistehende
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Werbeanlagen mit einer Größe von je maximal 20,0 m² zulässig. Die Anbringung von Werbe-
anlagen auf Dächern ist aufgrund der unerwünschten Fernwirkung unzulässig.

Freistehende Werbeanlagen werden aufgrund ihrer Fernwirkung in der Größe begrenzt. Es
sind freistehende Werbeanlagen mit einer Höhe von maximal 12,0 m zulässig. Hinsichtlich
fassadengebundener Werbeanlagen wird festgesetzt, dass diese in Summe maximal 10% der
Fassadenfläche der Fassade, an der sie angebracht sind, in Anspruch nehmen dürfen. Zu
begrünende Fassaden und Fassadenabschnitte bleiben bei der Berechnung unberührt und
reduzieren die Zahl der zulässigen Werbeanlagen oder deren Fläche demnach nicht. Fassa-
dengebundene Werbeanlagen sind bündig in die Fassade zu integrieren, sie dürfen dabei um
maximal 0,2 m vor die Fassade treten. Damit wird zum einen die Anzahl und die Größe der
fassadengebundenen Werbeanlagen auf ein verträgliches Maß reduziert und zum anderen
eine unruhige Fassadengestaltung durch Vor- und Rücksprünge der Werbeanlagen vermie-
den.

Zur Vermeidung eines unruhigen Bildes sowie zur Vermeidung von Lichtverschmutzung mit
Störwirkungen wird zum Schutz der Wohnnutzungen in der Nachbarschaft, aber auch der im
Umfeld des Plangebiets vorkommenden Tierarten festgesetzt, dass Werbeanlagen mit nach
oben abstrahlendem, wechselndem und bewegtem oder laufendem Licht und Booster (Licht-
werbung am Himmel) unzulässig sind.

10.3. Grundstücksgestaltung

10.3.1 Gestaltung der unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke

Als weitere Maßnahme zur Durchgrünung wird festgesetzt, dass die nicht überbauten Grund-
stücksflächen zu begrünen sind. Damit wird außerdem ein Beitrag zur Minimierung des Ein-
griffs in den natürlichen Wasserkreislauf geleistet.

10.3.2 Aufschüttungen und Abgrabungen

Aufgrund der im Plangebiet vorherrschenden Topografie wird zur Vermeidung der Errichtung
von Stützmauern in unerwünschtem Maße, festgesetzt, dass Höhenunterschiede mittels Bö-
schungen auszugleichen sind. Der zulässige Böschungswinkel wird dabei auf maximal 1:1,5
(40°) festgelegt, damit auf künstliche Befestigungen verzichtet werden kann. Für den Fall, dass
ein Abfangen des Höhenunterschiedes über Böschungen nicht möglich ist, ist die Errichtung
von Stützmauern mit einer Höhe bis zu 6,0 m möglich. Die Höhenbegrenzung ist aufgrund der
Lage des Plangebiets im Übergang zur freien Landschaft erforderlich.

10.4. Versorgungsleitungen

Es wird eine unterirdische Führung von Versorgungsleitungen festgesetzt, um die städtebau-
lich unattraktive Erscheinung von oberirdischen Leitungen und Masten im Ortsbild zu vermei-
den.
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11. Flächenbilanz
Tab. 1: Flächenbilanz im Geltungsbereich

Erster Geltungsbereich Fläche Anteil

Sonstiges Sondergebiet
(Zweckbestimmung „Großflächiger Ein-
zelhandel – Lebensmittel“)

9685 m² 65 %

Öffentliche Verkehrsfläche 4635 m² 31 %

Fußweg 589 m² 4 %

Summe: Erster Geltungsbereich
Bebauungsplan 14.910 m² 100 %

Zweiter Geltungsbereich Fläche Anteil

Ausgleichsfläche 3.994 m² 100%

Summe: Zweiter Geltungsbereich
Bebauungsplan 3.994 m² 100 %
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